
„Quali“ als Externer (9./10.Jahrgangsstufe) 

Liebe Eltern , liebe Schüler, 

jeder, der die 9. Jahrgangsstufe besucht (oder besucht hat), kann den 

Qualifizierenden Hauptschulabschluss an der Hauptschule ablegen, wenn er 

sich bis 1. März des laufenden Schuljahrs an einer Hauptschule seines 

Schulsprengels angemeldet hat (z. B. Weilerschule). Der bestandene „Quali“ 

erleichtert den Weg in den Beruf und bietet zugleich die Voraussetzung für 

einen späteren mittleren Schulabschluss, den „Quabi“ 1. Sollte sich im 

Zwischenzeugnis bereits abzeichnen, dass das Bestehen der Jahrgangsstufe 

stark gefährdet ist oder bei Nichtbestehen gar die Abweisung vom Gymnasium 

droht,  ist die Teilnahme am Quali dringend zu empfehlen. 

In das Quali-Zeugnis gehen nur die Prüfungsnoten ein. 
Die fünf Prüfungsfächer: 

 Verpflichtend für alle Teilnehmer sind die Fächer Deutsch, Mathematik und eine 

Projektprüfung im Lernfeld Arbeit-Wirtschaft-Technik, die erstmals bei den Prüfungen im 

Schuljahr 2011/2012 durchgeführt wird. Über deren Durchführung informieren die 

Hauptschulen bei der Anmeldung und beim  entsprechenden Informationsabend der 

Hauptschule zum Quali. 

 Eines der drei Fächer:  

o Englisch 

o Physik/Chemie/Biologie (PCB) 

o Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde (GSE) 

 Eines der  folgenden  Fächer: 

o Religionslehre 

o Ethik 

o Sport 

o Musik 

o Kunsterziehung 

o Informatik 

o Kurzschrift 

o Werken/Textiles 

o Gestalten 

München,  den 15. Januar 2019     Beratungslehrerin: Sylvia Lackner 

                                                           
1
 Quabi: Qualifizierter beruflicher Bildungsabschluss: Ein weiterer Mittlerer Schulabschluss der Hauptschule ist 

der Qualifizierte berufliche Bildungsabschluss, der sich zusammensetzt aus dem Qualifizierenden 
Hauptschulabschluss und einem überdurchschnittlichen Berufsabschluss wie z.B. die Gesellenprüfung. Dieser 
Mittlere Schulabschluss ist durch den Quali, den es nur in Bayern gibt, eine bayerische Sonderform, die auch 
nur in Bayern Geltung hat und zu entsprechenden Berechtigungen eines Mittleren Schulabschlusses in Bayern 
führt. 


